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Protokoll der Delegiertenversammlung (Restversammlung),  
Freitag, 16. April 2021, 15.00 Uhr 
Im Sitzungszimmer Kleintiere Schweiz, Zofingen 
 
 
 
 
 
Anwesend:  
 
Vorstand: Patricia Kelch, Präsidentin 
 Anja Marquardt 
 Erika Schwab 
Stimmenzählerin: Denise Zopfi, FNG Biberist 
 
Mitglieder: 60  Mitglieder (in schriftlicher Form) 
 
Protokoll: Erika Brechbühler, Sekretärin 
 
 
 
Traktanden: 
 

1. Wahl der Stimmenzählerin 
Antrag des Vorstandes:   Denise Zopfi, FNG Biberist 
 

2. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 14. April 2019 in Belp 
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
 

3. a) Jahresrechnung 2019 
    Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
 
b) Revisorenbericht, Entlastung des Vorstandes 
    Antrag des Vorstandes:    Déchargeerteilung 
 

4. Jahresbericht der Präsidentin 2019 
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
   

5. Budget 2020 
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
 

6. a) Jahresrechnung 2020 
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
 
b) Revisorenbericht, Entlastung des Vorstandes 
Antrag des Vorstandes:   Déchargeerteilung 
 

7. Jahresbericht der Präsidentin 2020 
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
 

8. Budget 2021  
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
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9. Wahlen: 
Antrag des Vorstandes:   Wahl von Patricia Kelch als Präsidentin 
Antrag des Vorstandes:   Wahl von Erika Schwab als Kassierin 
Antrag des Vorstandes:   Wahl von Rebecca Vogt als Sekretärin 
Antrag des Vorstandes:   Wahl der FNG Biberist als Revisionssektion 
 

10. b) Antrag 2021, Kontozusammenführung 
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 

 
11. Kursentschädigungsreglement 

Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
 

12. Nächste Delegiertenversammlung 13.03.22 in Sargans 
Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 

 
13. Ergänzung der Statuten, Antrag des Vorstandes 

Antrag des Vorstandes:   Genehmigung 
 
 
 
Eröffnung: 
 
Die Präsidentin Patricia Kelch eröffnet um 15.00 Uhr die ordentliche Delegiertenversammlung 
(Restversammlung) von Fellnähen Schweiz. 
 
Einleitend stellt die Präsidentin fest, dass aufgrund der aktuellen besonderen Lage betreffend das 
Coronavirus die Delegiertenversammlung nicht im üblichen Rahmen durchgeführt werden kann. Es ist 
ungewiss, wann sich die Situation wieder normalisieren wird. Deshalb hat der Vorstand gestützt auf 
Art. 27 der COVID-19-Verordnung 3 (Stand: 18.12.2020) beschlossen, an der Delegierten-
versammlung keine physische Teilnahme zuzulassen. Die Mitglieder wurden gebeten, ihre Rechte auf 
schriftlichem Weg wahrzunehmen, indem sie das Antwortblatt ausfüllen und spätestens bis 
28.03.2021 (Eingang) per Post an die Sekretärin Erika Brechbühler senden. Die Mitglieder wurden 
darauf aufmerksam gemacht, dass nur schriftliche Antworten mit Retoursendung des Antwortblattes 
per Post gültig sind, keine Antwort als Verzicht auf die Teilnahme an der schriftlichen Delegiertenver-
sammlung gilt und verspätet eingegangene Antworten ungültig sind. Die Resultate der Abstimmungen 
werden den Mitgliedern bekanntgegeben. 
 
 
Formalien: 
 
Die Präsidentin Patricia Kelch stellt folgendes fest: 
 
 

a) Einberufung der Delegiertenversammlung: 
 
Die Einladungen mit den Jahresberichten der Präsidentin 2019 und 2020, den Jahresrech-
nungen 2019 und 2020, den Revisorenberichten 2019 und 2020, den Budgets 2020 und 2021, 
dem Kontozusammenführungs-Antrag, dem Kursentschädigungsreglement-Änderungsantrag, 
dem Ergänzung-Antrag in den Statuten und dem Antwortblatt inkl. Rückantwortkuvert sind am 
2. März 2021 an die Mitglieder versandt worden. 
 
Die Information, dass die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Mitglieder 
durchgeführt wird, wurde den Mitgliedern im Rahmen der Einladung vom 2. März 2021 
bekannt gegeben. Es ist von Seiten der Mitglieder keine Änderung der Traktandenliste 
gewünscht worden. 
 
Demzufolge ist die Delegiertenversammlung statuten- und gesetzeskonform einberufen 
worden. 
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b) Protokollführung 
 
Die Präsidentin ernennt die Sekretärin Erika Brechbühler zur Protokollführerin der heutigen 
Delegiertenversammlung. 

 
 

c) Beschlussfassung und Beschlussfähigkeit der Delegiertenversammlung: 
 
Die Präsidentin stellt fest, dass 55 Sektionen, 1 Ehrenpräsidentin, 8 Ehrenmitglieder, 17 
Kantonalpräsidentinnen und –vertreterinnen, sowie 1 Revisionssektion eingeladen wurden, 
schriftlich an der Delegiertenversammlung teilzunehmen. 61 Antwortblätter sind eingegangen, 
davon 1 Antwortblatt allerdings erst nach der Frist vom 28.03.2021 (Eingang), weshalb es 
ungültig ist. 21 Mitglieder haben nicht geantwortet und damit auf eine schriftliche Teilnahme 
verzichtet. Die Anzahl gültiger Stimmen beträgt somit: 
 
38 Sektionen mit je 2 Stimmen:    76 Stimmen 
  1 Revisionssektion mit 1 Stimme     1 Stimme 
  1 Ehrenpräsidentin mit 1 Stimme     1 Stimme  
  8 Ehrenmitglieder mit je 1 Stimme:     8 Stimmen 
12 Kant. Vertretungen mit je 1 Stimme:    12 Stimmen 
 
60 Mitglieder       Total    98 Stimmen, das absolute Mehr: 50 Stimmen. 
 
Die Präsidentin stellt fest, dass die heutige Versammlung für die zu behandelnden Traktanden 
beschlussfähig ist. 

 
 
1. Wahl der Stimmenzählerin 
 

Auf Antrag des Vorstandes wird als Stimmenzählerin Denise Zopfi wie folgt gewählt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 

 
 
2. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 14. April 2019 in Belp 

 
Auf Antrag des Vorstandes wird das Protokoll der Delegiertenversammlung vom 14. April 2019 in 
Belp wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 

 
 
3. a) Jahresrechnung 2019 

 
 Auf Antrag des Vorstandes wird die Jahresrechnung 2019 wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  94  Nein: 1  Enthaltungen: 3 
 
b) Revisorenbericht, Entlastung des Vorstandes 
 
Dem Antrag des Vorstandes wird dem Vorstand wie folgt Décharge erteilt: 
 
Ja:  94  Nein: 1  Enthaltungen: 3 

 
 
Schriftliche Ergänzung zur schriftlichen DV FNCH der Fellnähgruppe Widnau, Helena Hutter erhalten; 
 
Traktandum 3 und 6 
Jahresrechnung und Revisorenbericht 
Konto 6300 Revision Buchhaltung 
 



4 
 

„Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Revision der Kasse, die durch die Fellnähen Graubünden 
durchgeführt wurde, für das Jahr 2019 Fr. 923.60 und für 2020 Fr. 248.75 kosten kann. Ich nahm bis 
jetzt an, dass dies ehrenamtlich, mit Bezahlung der Spesen geschieht!!“ 
 
Die Präsidentin erteilt das Wort der Kassierin Erika Schwab. 
 
Erika Schwab erklärt, dass für die Revision der Kasse 2019 eine externe Stelle beigezogen wurde. 
Dies erfolgte auf den Wechsel/Neuwahl der Kassierin und die Übergabe der Kasse. Diese korrekte 
Übergabe wurde einstimmig vom Vorstand beschlossen. Dies erklärt die Mehrkosten des Kontos 6300 
Revision Buchhaltung.  
 
 
4. Jahresbericht der Präsidentin 2019 

 
Auf Antrag des Vorstandes wird der Jahresbericht 2019 wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 
 

5. Budget 2020 
 
Auf Antrag des Vorstandes wird das Budget 2020 wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  94  Nein: 1  Enthaltungen: 3 

 
 
6. a) Jahresrechnung 2020 
 
 Auf Antrag des Vorstandes wird die Jahresrechnung 2020 wie folgt genehmigt: 

 
Ja:  93  Nein: 3  Enthaltungen: 2 
 
b) Revisorenbericht, Entlastung des Vorstandes 
 
Dem Antrag des Vorstandes wird dem Vorstand wie folgt Décharge erteilt: 
 
Ja:  93  Nein: 5  Enthaltungen: 
 
 

7. Jahresbericht der Präsidentin 2020: 
 
Auf Antrag des Vorstandes wird der Jahresbericht 2020 wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 

 
 
8. Budget 2021 

 
Auf Antrag des Vorstandes wird das Budget 2021 wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 

 
 
9. Wahlen 

 
 
Auf Antrag des Vorstandes wird Patricia Kelch als Präsidentin wie folgt gewählt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 
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Auf Antrag des Vorstandes wird Erika Schwab als Kassierin wie folgt gewählt: 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 
 
 
Auf Antrag des Vorstandes wird Rebecca Vogt als Sekretärin wie folgt gewählt: 
 
Ja:  86  Nein: 1  Enthaltungen: 11 
 
 
Auf Antrag des Vorstandes wird die FNG Biberist als Revisionssektion wie folgt gewählt: 
 
Ja  84  Nein:   Enthaltungen: 14 
 
 

10. b) Antrag 2021, Kontozusammenführung 
 
Der folgende Antrag des Vorstandes zur Kontozusammenführung: 
 
1. Die beiden Konten, das von Fellnähen Schweiz und das vom Kurswesen werden zu einem    
Konto zusammengeführt. 
 
2. Die Bewirtschaftung des zusammengeführten Kontos ist einfacher, transparenter und 
effizienter. 
 
3. Die Verwendung dieser Mittel (Vermögen) wird jeweils mit dem Budget festgelegt und 
genehmigt. 
 
4. Das Reglement zur Verteilung der Förderbeiträge von Rassekaninchen Schweiz wird per  
schriftlichen  Delegiertenversammlung vom 28.03.2021 genehmigt. 
 
wird wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 

 
 
11. Kursentschädigungsreglement 

 
Der Antrag des Vorstandes, das Kursentschädigungsreglement gemäss Beilage anzupassen, wird 
wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  91  Nein: 2  Enthaltungen: 5 
 

Schriftliche Ergänzung zur schriftlichen DV FNCH der Fellnähgruppe Widnau, Helena Hutter erhalten; 
 
Traktandum 11 
Kursentschädigungsreglement 
 
„Gemäss neuem Reglement werden keine Kurse für die Mitglieder des Angora-Zücher-Verbandes 
mehr bezahlt. 
Gibt es dafür einen Grund? Jahrelang waren die Mitglieder der Angoragruppen gleich wie die 
Fellnäherinnen behandelt. 
Es kann nicht sein, dass ohne Rücksprache mit den Verantwortlichen, gemachte Absprachen 
geändert werden. 
Wenn ihr schon Kursleiterinnen für Angorawollverwertung ausbildet und Kurse anbieten, müsste die 
Zusammenarbeit mit den Angorazüchtern gefördert werden.  
Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass Mitglieder des Angora-Züchter-Verbandes nicht mehr an den 
Bewertungsschauen mitmachen können. Dann könnt ihr diese Produktekategorien gleich streichen! 
 
In Artikel 2 steht, dass Kursleiterentschädigung zu 50% und Spesen alle 2 Jahre bezahlt werden. In 
Artikel 3.1 steht, dass „Pro Sektion und Jahr mit maximal 18 Stunden“ unterstützt werden. 
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Für mich ist das ein Widerspruch. Was gilt? 
Die Präsidentin erteilt das Wort der Kurswesenverantwortlichen Anja Marquardt. 
 
Anja Marquardt erklärt dass nur Kurse für Mitglieder von Fellnähen Schweiz unterstützt werden. 
Die Angoragruppen Bern, Säntis und Zentral sind nicht Mitglieder von Fellnähen Schweiz und haben 
keinen Mitgliederbeitrag bezahlt. Deshalb werden diese Gruppen auch nicht unterstützt bei Kursen. 
Die Kursleiterinnen Filzen bezahlen jährlich ihren Mitgliederbeitrag bei der KEFA Vereinigung und sind 
somit berechtigt, Kurse in Filzen anzubieten. Auch Fellnähgruppen die Mitglied sind von Fellnähen 
Schweiz sind berechtigt Kurse mit Filzen durchzuführen. Die Fellnähgruppen bezahlen ihren 
Mitgliederbeitrag jährlich bei Fellnähen Schweiz. 
 
Bei den Bewertungsschauen von Fellnähen Schweiz sind alle Mitglieder berechtigt, Produkte aus Filz 
und Wolle auszustellen. Deshalb bleibt die Produktekategorie Filz und Wolle erhalten. 
 
Artikel 2 ist richtig mit Kursentschädigungen zu 50% und Spesen alle 2 Jahre.  
 
Artikel 3.1 wird im Reglement angepasst und ergänzt auf „Pro Sektion und alle 2 Jahre mit maximal 18 
Stunden unterstützt“. 
 
 
12. Nächste Delegiertenversammlung 13.03.2022 in Sargans 

 
Der Antrag des Vorstandes, die nächste Delegiertenversammlung am 13.03.2022 in Sargans 
durchzuführen, wird wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 

 
 
13. Ergänzung der Statuten, Antrag des Vorstandes 

 
Der Antrag des Vorstandes auf folgende Statutenänderung 
 
Zu 5.5.1 Finanzielles 
 
Der jährliche Unterstützungsbeitrag von Rassekaninchen Schweiz wird wie folgt aufgeteilt: 
 
25 %   wird für Kurse, Ausbildung und Workshops bereitgestellt 
25 %   erhält die KEFA 
           als Unterstützungsbeitrag und für die Weiterbildungen der Kursleiterinnen 
50 %   erhält der Vorstand Fellnähen Schweiz für Vorstandshonorare, Spesen, 
           Delegationen, Ausstellungen, Nachwuchsförderung, Verwaltung, Werbung, 
           Homepage und Versammlungen 
 
Dieser Anhang (Ergänzung) tritt rückwirkend auf den 01.01.2020 in Kraft. 
 
wird wie folgt genehmigt: 
 
Ja:  96  Nein:   Enthaltungen: 2 

 
 
Die Präsidentin Patricia Kelch bedankt sich bei allen Anwesenden für die fleissige Mitarbeit an dieser 
aussergewöhnlichen Delegiertenversammlung und kann die Sitzung um 17.30 Uhr schliessen. 
 
 
Zofingen, 16. April 2021  
 
 
Präsidentin:    Patricia Kelch   Protokollführerin:    Erika Brechbühler 
 
 
Beilage:  Kursentschädigungsreglement 


